
Zeitschrift: Der Kreis : eine Monatsschrift = Le Cercle : revue mensuelle

Band: 30 (1962)

Heft: 9

Rubrik: Die Presse in Deutschland schreibt

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 17.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Die Presse in Deutschland schreibt:
«Sind Strafgesetze eigentlich dazu da, ethische Normen aufzurichten und

ihre Befolgung zu erzwingen, oder dazu, Rechtsgüter zu schützen und den
staatlichen Strafanspruch gegenüber dem Rechtsbrecher zu fixieren? Der Entwurf
antwortet:

«Zwar dienen die strafrechtlichen Normen weitaus überwiegend dem
Rechtsgüterschutz; das schliesst aber nicht aus, bestimmte Fälle ethisch besonders
verwerflichen und nach der allgemeinen Ueberzeugung schändlichen Verhaltens auch
dann mit Strafe zu bedrohen, wenn durch die einzelne Tat kein unmittelbar
bestimmbares Rechtsgut verletzt wird.»

Der soeben zitierte Satz findet sich in der Begründung zu jenem Paragraphen,
der die Unzucht zwischen erwachsenen Männern mit Strafe bedroht. Er zeigt, dass

es den Juristen immer schwerer fällt, einen Grund für die Strafbarkeit freiwilliger
gleichgeschlechtlicher Beziehungen unter erwachsenen Männern zu finden, zumal
ja der gleiche Tatbestand unter Frauen weiterhin straflos bleibt. Ueberflüssig zu
sagen, dass für die schwere Unzucht unter Männern (die Verführung Minderjähriger,

die Gewerbsmässigkeit oder die ein Abhängigkeitsverhältnis ausnutzende

Nötigung) selbstverständlich andere Gesichtspunkte gelten, die eine Bestrafung
zwingend erfordern. Das gleiche trifft zu für die Unzucht mit Männern, die in
einem Verband oder einer Gruppe (Bundeswehr) leben.

Zwar beschränkt der Entwurf die Strafbarkeit der Homosexualität auf
«beischlafähnliche Handlungen». Aber diese Beschränkung dürfte nur wenig daran
ändern, dass abartig veranlagte Männer auch in Zukunft weniger von der
Strafdrohung (die Verfolgungsbehörden denken meist grosszügiger) als von Erpressern
zu befürchten haben werden.

Man sieht, Strafgesetze, die nur der Optik und der Widerspiegelung der
Wertordnung halber konserviert werden, zeitigen höchst unerwünschte Nebenwirkungen,

die in keinem Verhältnis mehr zu ihrer gerichtlichen, zu ihrer kriminologischen

Bedeutung stehen. Wie oft wird bei uns noch wegen Ehebruchs bestraft? Wie
oft wegen Unzucht zwischen erwachsenen Männern? Aber die Kriminalstatistik ist
für die Strafrechtsreformer kein Argument. Um der Sittenstrenge willen erhalten
sie Strafnormen, die praktisch nur noch der Rachsucht Vorschub leisten ..»

Gerhard E. Gründler in der deutsehen Wochenzeitung «Die Welt» vom 28. Juli 1962.

Ze
Mario de Graaf
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